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Güteüberwachung und 
Zertifizierung von 

Sekundärbaustoffen

Thomas Fischer, Geschäftsführer der 
QUBA - Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH (www.quba-gmbh.org)
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initiiert vom:

• Bundesverband für Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V. (bvse) Bonn,

• Deutscher Abbruchverband e.V. (DA) Köln

und

• Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) Berlin

Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH
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Zugänglich für alle Hersteller, 
auch ohne 

Verbandsmitgliedschaften!!

Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH
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GF GmbH QB GmbH

QSB-
Qualitätssicherungsbeirat

Gesellschafter entsenden je einen Unternehmensvertreter als Obmann/Stellv.
+

Zwei weitere Unternehmensvertreter und Zeichennutzer der Gesellschafter als 
Beisitzer

Weitere Beisitzer sind aus:

Forschung, 
Prüfstellen / Laboren, 
Behörden 

und auf Einladung 
interessierte Gäste

G
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QUBA-
Qualitätssiegel

QUBA-Richtlinie

Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe GmbH
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QSB-Qualitätssicherungsbeirat
Stand März 2022
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Warum nun eine 
Qualitätssicherung 

für 
Sekundärbaustoffe?

Teil 1
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Sekundärbaustoffe dürfen in technischen Bauwerken 
oder in Bauprodukten

in der Regel nur geprüft, 
güteüberwacht und zertifiziert verwendet werden.

Nein, nicht nur deswegen… aber auch …
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Nein, nicht nur deswegen… aber auch …

Regelungen für den Straßenbau:

Beispiele für Regelwerke der FGSV:

Schichten ohne 
Bindemittel im 

Straßenbau

Erdarbeiten
im 

Straßenbau

Tragschichten 
& 

Fahrbahndecken 
aus Beton

Verkehrsflächen 
aus 

Asphalt

Pflasterdecken 
& 

Pflasterbeläge

ZTV SoB-StB

TL SoB-StB

TL Gestein-StB

TL G SoB-StB

ZTV E-StB

TL BuB E-StB

FGSV = Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
ZTV    = Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für … 
TL       = Technische Lieferbedingungen für …
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Nein, nicht nur deswegen… aber auch …

Regelungen für den Straßenbau:
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Artikel 1 – ErsatzbaustoffVA
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Begriffsbestimmungen

Annahmekontrolle

Allgemeine Anforderungen an die Güteüberwachung

Eignungsnachweis
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Fremdüberwachung

Probenahme und Probenaufbereitung
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Bewertung der Untersuchungsergebnisse der Güteüberwachung

Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe

Dokumentation der Güteüberwachung

Maßnahmen bei in der Güteüberwachung festgestellten Mängeln

Untersuchungspflicht

Bewertung der Untersuchungsergebnisse

Klassifizierung von Bodenmaterial und Baggergut

DokumentationZ
w
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r Grundsätzliche Anforderungen

Zusätzliche Einbaubeschränkungen bei bestimmten Schlacken und Aschen

Behördliche Entscheidungen

Anzeigepflichten
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Getrennte Sammlung und Verwertung von mineralischen Abfällen aus technischen Bauwerken

Lieferschein und Deckblatt

Ordnungswidrigkeiten

Nein, nicht nur deswegen… aber auch …

Dazu morgen mehr  …

Ab dem  
01.08.2023:

Ab dem  
01.08.2023:

Bundesweit 
einheitlich 

+ 
rechtsverbindlich!

Bundesweit 
einheitlich 

+ 
rechtsverbindlich!
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Warum nun eine Qualitätssicherung für Sekundärbaustoffe?

Geringe 
Akzeptanz

Wenig Vertrauen

Unzureichende 
Nachfrage
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Wissensdefizite, Fehlinformationen … 

Angst davor „Fehler zu machen“, vor Bauschäden, 
vor Gewährleistungs- /Haftungsansprüchen

Woher kommt das?

Vom Bauherrn bzw. dem Anwender?
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Sekundärrohstoffe sind Abfälle!
- Abfall ist etwas „Schlechtes“
- Abfälle müssen wir entsorgen!

- Wer will schon mit Abfällen bauen?

Sekundärrohstoffe sind von 
schlechter(er) Qualität!

Der Einsatz von 
Sekundärrohstoffen ist 

schwierig und kompliziert!

Sekundärrohstoffe sind Abfälle!
- Gewährleistung von technischen 

Eigenschaften?
- Mängelhaftung des Herstellers? 

- „Beim Wiederausbau muss ich RC-Baustoffe 
dann teuer auf der Deponie entsorgen.“

Ausschluss von Sekundärrohstoffen
- „Wollen wir nicht!“ (ohne Begründung) 

- „Produktneutrale Ausschreibung“? 
-> Bevorzugung von Primärbaustoffen

- Nur Z 0 (unbelastet) wird zugelassen!

Das ist leider der Status Quo…….

Woher kommt das?
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1.Ein umfassendes Technisches Regelwerk zur Bautechnik 
und zur Umweltverträglichkeit ist vorhanden
(DIN, TL – ZTV, Leitfäden, Merkblätter, länderspezif. Regelungen)

2. Bau- und Vergaberecht inkl. Abfallrecht fordern und fördern den Einsatz 
von Sekundärbaustoffen 
(Gleichwertigkeit, Vorbildfunktion d. Öffentlichen Hand, Produktneutrale Ausschreibung etc.)

3. Die Aufbereitungstechnik ist vorhanden; Unternehmen wollen und 
können investieren 
(Anlagen, Maschinen, Arbeitsplätze) 

Aber für den Einsatz von Sekundärbaustoffen spricht….
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Warum nun eine 
Qualitätssicherung 

für 
Sekundärbaustoffe?

Teil 2
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Weil Qualitätssicherung 

ein Schlüssel zum Erfolg 

ist !
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Systematik der 
Qualitätssicherung und 

Zertifizierung
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Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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Werkseigene
Produktionskontrolle (WPK)

Prüfen, Kontrollieren und 
Steuern des

Aufbereitungsprozesses
Annahmekontrolle

Dokumentation

Hersteller

Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

 Ständig! Prüfen, Kontrollieren, Steuern, DokumentierenWann?

- i.d.R. alle 5 Produktionstage bzw. alle 5.000 to (die größere Häufigkeit ist maßgeblich)

- für jede Charge: Stoffl. Zusammensetzung und umweltrelevante

Merkmale (alle Parameter wie bei FÜ) oder automatisierte Probenahme (QUBA)

 Materialprüfungen:

Probenahmen in Abhängigkeit von Produktionsart ((Dis-)kontinuierlich/auf Halde),

Produktionszeitraum (wöchentl./monatl./jährl.) und Produktionsmengen (to): 

Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

 Annahmekontrolle

 Lenkung des Pro- Aufbereitung, Lagerung, Dosierung, Kennzeichnung, Vermeidung von
duktionsprozesses: Qualitätsveränderungen, Rückverfolgung, Herkunft/Vorkommen/Stoffliche

Zusammensetzung, Transport

 Überwachung und  Probenahme, Prüfung der bau- und umwelttechnischen Anforderungen, 
Prüfung: Prüfeinrichtungen

 ... Lenkung fehlerhafter Produkte, Personalschulung

Grundlage: Techn. Regelwerke + QUBA-Richtlinie

 Organisation: Verantwortlichkeiten, Beauftragte, Bewertung durch Werks-/Geschäftsleitung
 Kontrollverfahren: Lenkung der Dokumente und Daten, Unterbeauftragung

 Aufzeichnungen: Dokumentation

Was?

Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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Erstinspektion/Typprüfung
(EP/TP)

auch
Erstprüfung/Eignungsnachweis

Fremdüberwachung (FÜ)

Notifizierte Stelle
(CE)

RAP-Stra Prüfstelle

Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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www.bast.de

Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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www.dibt.de

Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung

Erstinspektion/Typprüfung (EP/TP) auch Erstprüfung/Eignungsnachweis

Wann?

 vor Aufnahme der regelmäßigen Qualitätssicherung

 bei erstmaliger Inbetriebnahme eines Aufbereitungsstandortes, d.h. auch bei jeder neuen Baustelle

 bei erheblicher Änderung der Ausgangsstoffe,

 bei erheblichen Veränderungen der Aufbereitungsbedingungen,

 bei neuen Sekundärbaustoffen

 Materialprüfung = bau- und umwelttechnische Anforderungen

+ Betriebsbeurteilung = Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine dem Verwendungszweck der 
Sekundärbaustoffe entsprechende Aufbereitung, Lagerung, Dosierung,  
Verladung erfüllt werden und die Funktionsfähigkeit der WPK gewähr-
leistet ist

Grundlage: Techn. Regelwerke + QUBA-Richtlinie

Was? 
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Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung

Fremdüberwachung (FÜ)

Wann?

Was? 

 regelmäßig, d.h. in Abhängigkeit von den in den Techn. Regelwerken + QUBA-Richtlinie geforderten
Prüfhäufigkeiten: i.d.R. 1/J bis 4/J, mind. 1 mal pro Jahr (QUBA)

 Materialprüfung = bau- und umwelttechnische Anforderungen
+ Beurteilung der WPK

Grundlage: Techn. Regelwerke + QUBA-Richtlinie
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Zertifizierungsstelle

Systematik der Qualitätssicherung und Zertifizierung
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QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem

www.quba-gmbh.org
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Enthält alle Anforderungen an 
Sekundärbaustoffe für ihre Anwendung
im Bauwesen gemäß der geltenden
öffentlich - rechtlichen Vorschriften
(inkl. DIN, landesspezifischen Regelwerke
usw.)

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Technische Lieferbedingungen (TL), Zusätzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien (ZTV), DINs, 
Richtlinien, Merkblätter und andere länderspezifische Regelwerke ...

 Schichten ohne Bindemittel 
(TL SoB, ZTV SoB u.a.)

 Verkehrsflächen aus Asphalt, 
Tragsch./Fahrbahndecken aus Beton

 Ländlicher Wegebau (TL LW, ZTV LW)
 länderspezifische Regelungen

 FLL-Richtlinien, Technische Vertrags-
bedingungen, Empfehlungen

 DüngemittelV, BBodSchV
 ländesspezif. Regelungen

 Böden und Baustoffe im
Erdbau (TL BuB E, ZTV E)

 Gabionen-Befüllungen
(TL Gab)

 länderspezif. Regelungen

 DIN Gesteinskörnungen 
für Beton/rezykl. GK

 DAfStb Richtlinien
 länderspezif. Regelungen

Anwendungsbereiche:

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem

Barrierefreier Zugang zu diesen Informationen für alle Beteiligten (Transparenz)
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Alle für die Durchführung der WPK relevanten Vorgänge sind vom Hersteller im 

WorkFlowManagement-System (WMS) der 
QUBA zu dokumentieren.

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem



10. Unternehmerseminar; Abbruchverband Nord, Bad Salzuflen 01.04.2022 © Thomas Fischer33

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Unsere Internetbasierte 
Dokumentation (WMS)

erfüllt die Registerpflicht 
für Erzeugnisse gem. 

KrWG

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Barrierefreier Zugang zu diesen Informationen für alle Beteiligten (Transparenz)

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Produkt-Merkblätter 

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Produkt-Merkblätter 

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Aktuell aus März 2022: 

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Transparenz!  („Register“ aller Anlagen mit Güteüberwachung)

QUBA - Qualitätssicherungs- und Zertifizierungssystem
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Eine Qualitätssicherung von Sekundärbaustoffen gewährleistet die 
Konformität der hergestellten Baustoffe mit den geltenden bau- und 
umwelttechnischen Regelwerken und stellt die ordnungsgemäße und 
schadlose Verwertung im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 

(§ 7 KrWG) sicher.
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1. er üblicherweise für bestimmte Zwecke verwendet wird,

2. ein Markt für ihn oder eine Nachfrage nach ihm besteht,

KrWG§ 5 Ende der Abfalleigenschaft

(1)Die Abfalleigenschaft eines Stoffes oder Gegenstandes endet, wenn dieser ein 
Recycling oder ein anderes Verwertungsverfahren durchlaufen hat  und so 
beschaffen ist, dass
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3. alle für seine jeweilige Zweckbestimmung geltenden technischen 
Anforderungen sowie alle Rechtsvorschriften und anwendbaren 
Normen für Erzeugnisse erfüllt sowie

4. seine Verwendung insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf 
Mensch oder Umwelt führt.

KrWG§ 5 Ende der Abfalleigenschaft

(1)Die Abfalleigenschaft eines Stoffes oder Gegenstandes endet, wenn dieser ein 
Recycling oder ein anderes Verwertungsverfahren durchlaufen hat  und so 
beschaffen ist, dass
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Ziel: 
ProduktstatusKrWG § 5 Ende der Abfalleigenschaft

(1) Die Abfalleigenschaft eines Stoffes oder Gegenstandes endet, wenn dieser ein Recycling oder ein 
anderes Verwertungsverfahren durchlaufen hat und so beschaffen ist, dass

1. er üblicherweise für bestimmte Zwecke verwendet wird,

2. ein Markt für ihn oder eine Nachfrage nach ihm besteht,

3. alle für seine jeweilige Zweckbestimmung geltenden technischen Anforderungen sowie alle 
Rechtsvorschriften und anwendbaren Normen für Erzeugnisse erfüllt sowie

4. seine Verwendung insgesamt nicht zu schädlichen Auswirkungen auf Mensch oder Umwelt führt.

√

√

√KrWG § 5 Abs. 1 Nr. 4

√Bautechnik

√
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Wenn Produkt, dann gibt es Anforderungen an das 

Inverkehrbringen (Produktrecht)!

Jede Abgabe (=Lieferung) von Sekundärbaustoffen ist –
unabhängig von der Einstufung des Sekundärbaustoffs als Abfall 
oder Produkt – per Lieferschein zu dokumentieren: 

Produktstatus
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• Herkunft und Hersteller, bei Zwischenlagerung auch das Zwischenlager 

• Bezeichnung des Sekundärbaustoffs, bei Abfällen zusätzl. Angabe des Abfallschlüssels

• Hinweis auf das Technische Regelwerk des Anwendungsbereichs sowie auf die QUBA-
Richtlinie

• Hinweis auf das Qualitätssiegel 

Produktstatus
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• Lieferdatum , Liefermenge, Seriennummer des Lieferscheins 

• Beförderer

• Zusätzliche Angaben aus dem Regelwerk (z.B. Proctordichte, Trockendichte usw.)

Produktstatus
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• Hinweis auf die mögliche Einbauweise und auf die am Einbauort zu beachtenden 
Einbaukriterien

• Verwender 

• Einbau-/Verwendungsort (Bezeichnung und Anschrift, ggf. Flurnummer und 
Gemarkung)

Produktstatus
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Qualitätssicherung ist der Schlüssel zum Erfolg!

Qualitätssicherung + Zertifizierung

Umfassend informiert,
Transparent, 
Einheitlich,

Zugänglich für jedermann, 

Für alle Bereiche 
(Staatlich, Kommunal, 

Gewerblich, Privat)

Bauherr/Anwender -> Regelkonforme, „definierte“ Baustoffe

passend für jeweiligen Anwendungsbereich

-> Einbaukriterien

© Baustoffrecycling Bayern e.V.
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Stadt Hamburg, 02.2022       ZTV/St-Hmb.09

1. Priorisierung des Einsatzes von  Ersatzbaustoffen (MEB)

2. Der Einsatz natürlicher Baustoffe ist auf das zwingend 
erforderliche Maß zu beschränken!

3. Ab 06.2022 jede Baubeschreibung :

• mit Angabe , ob Einsatz von MEB grundsätzlich möglich

• mit Begründung für den zwingend erforderlichen 
Einsatz natürlicher Baustoffe (Ausschlussgründe MEB) 
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547 Tage operativer Betrieb

201 Betriebe Zertifiziert

432 Softwarelizenzen in Nutzung
zusätzlich nach Betrieben durch WPK-Verantwortliche, Rap-Stra Prüfstellen etc.

4,379 Mio. Tonnen
Güteüberwachte Sekundärbaustoffe

Start 01.10.2020

QUBA – Zahlen/Daten/Fakten

1673 Zertifikate
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QUBA – Zahlen/Daten/Fakten

5 Bundesländer angeschlossen!

Bayern

Schleswig-
Holstein

Hamburg

Bremen

Mecklenburg-
Vorpommern

Berlin

Brandenburg

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Rheinland-
Pfalz

Hessen

Saarland

Baden-
Württemberg

Sachsen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

5 Bundesländer in Vorbereitung
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Ausblick:
6 ausstehende Bundesländer werden für die Nutzung des QUBA-Siegels 
vorbereitet.

Ehemalige Zeichennutzer der RAL-Gütegemeinschaft Recycling Baustoffe werden 
in 2022 final integriert.

Weitere „Sekundärbaustoffe“ zur Einbindung in die QUBA in finaler Abstimmung
( z.B. rezyklierte Gesteinskörnungen und Hausmüllverbrennungsaschen)

Eisenhüttenschlacken zur QUBA-Zertifizerung zusammen mit der FEhS in 
Vorbereitung.

9 qm Messestand auf der IFAT im Mai/Juni 2022

QUBA – Zahlen/Daten/Fakten
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Enthält alle Anforderungen an 
Sekundärbaustoffe für ihre Anwendung
im Bauwesen gemäß der geltenden
öffentlich - rechtlichen Vorschriften
(inkl. DIN, landesspezifischen Regelwerke
usw.)

https://www.quba-gmbh.org

….und darüber hinausgehende Anforderungen:

„MEHRWERT des Qualitätssiegels“ 
für den Anwender/Bauherren

QUBA – Zahlen/Daten/Fakten
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Störstoffe + Metalle + Glas: 
max. 1,0 M.-%, dabei Störstoffe immer ≤ 0,2 M.-%

Verpflichtende Aus- und Weiterbildung des Personals 
(Sach-/Fachkunde)

Befristung der Zertifikate (max. 1 Jahr), soweit keine 
strengere länderspezifische Regelung vorliegt

Prüfung des Genehmigungsstatus

„MEHRWERT des Qualitätssiegels“ 

QUBA – Zahlen/Daten/Fakten
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„MEHRWERT des Qualitätssiegels“ 

Einheitliche, marktübliche - d.h. anwenderfreudliche -
Kennzeichnung der Sekundärbaustoffe

Keine Überwachungslücken
(chargenweise Prüfung der umweltrelevanten 

Merkmale + Stoffliche Zusammensetzung)

Herstellerspezifische Stoffliche Zusammensetzung
(HSZ) (gleichbleibende Materialqualität)

Internetbasierte Dokumentation (WMS)
(erfüllt Registerpflicht für Erzeugnisse gem. KrWG)

QUBA – Zahlen/Daten/Fakten



10. Unternehmerseminar; Abbruchverband Nord, Bad Salzuflen 01.04.2022 © Thomas Fischer58

• gewährleisten eine hohe Qualität.

• schaffen Vertrauen und Sicherheit bei den 
Anwendern.

• können in vielen Einsatzbereichen Primärbaustoffe
substituieren.

• sind den Primärbaustoffe gleichwertig und können
wie ungebrauchte Baustoffe verwendet werden
(VOB/C)!

• erfüllen alle Kriterien für das Ende der 
Abfalleigenschaft

https://www.quba-gmbh.org

QUBA- Zertifizierte Ersatz- bzw. Sekundärbaustoffe: 

QUBA – Zahlen/Daten/Fakten
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Thomas Fischer 
Tel.: +49 228 98849 43
Mail: fischer@quba-gmbh.org

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


